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Arbeitsplätze sind gesichert!
Wichtiger Ergänzungstarifvertrag zur Verlängerung „sachgrundloser Befristungen“  

bei Carl Zeiss SMT GmbH Oberkochen erfolgreich verhandelt und unterzeichnet

Anlass für die Verhandlungen und den 
Abschluss eines Ergänzungstarifes zur 
Verlängerung der sachgrundlosen Be-
fristung war die Feststellung der Ge-
schäftsführung, dass sich die Fertigung 
der serienreifen EUV-Technologie weiter 
verzögert. Die Geschäftsleitung beab-
sichtigt, mit einem Ergänzungstarifver-
trag nur einen Teil der bisher befristeten 
Arbeitnehmer in zwei Abschnitten weiter 
befristen zu können. Die  IG Metall sollte 
deswegen einen Ergänzungstarifvertrag 
mit der SMT GmbH abschließen, damit 

die derzeit befristeten Arbeitsverträge 

nicht nach und nach auslaufen, sondern 

verlängert werden können. 

Zusammen mit den Betriebsräten, den 

IG Metall-Vertrauensleuten und vielen 

organisierten Kolleginnen und Kollegen 

wurde eine betriebliche Verhandlungs-

kommission gebildet, um das Für und Wi-

der und die Forderungen aufzustellen, die 

aus Sicht der betroffenen Beschäftigten 

vorrangig sind, verhandeln zu können. 

Wesentliche Forderungen waren, mit al-

len durch die schwierige Wartezeit bis 
zur Serienreife zu kommen – und nicht 
nur mit einem Teil. Eine weitere wichtige 
Forderung an die Tarifkommission war, 
möglichst zwei Jahre am Stück zu verlän-
gern, um die Arbeitsplatzängste der Be-
troffenen in Grenzen halten zu können.

Das Ergebnis der 
Verhandlungen:

• Die Geschäftsführung 
verpflichtet sich, für die 
über  200 sachgrundlos 
befriste ten Verträge der 
Arbeitnehmer im Geltungs-
bereich, bei Erreichen der 
24-Mo nats grenze, weite-
re zweimal bis zu einem 
Maxi malzeitraum von 
48 Mo naten zu verlän-
gern. Die Verlängerung 
erfolgt bei Erreichen der 
24-Monatsgrenze in zwei 
12-Monatszeiträumen.

• Die Verpflichtung zur Ver-

längerung entfällt nur, 

wenn die Geschäftsführung 

der Carl Zeiss SMT GmbH 

dem Aufsichtsrat darlegt 

und dieser feststellt, dass 

eine Pflicht zur Verlänge-

rung der Befristungen aus 

wirtschaftlichen Gründen 

nicht mehr angezeigt ist.

• In diesem Fall gilt dann eine 

soziale Auslauffrist von 

min destens drei Monaten. 

Näheres siehe Beispiel auf 

der Rückseite. 

• Begleitend erfolgt für die 
Laufzeit des Tarifvertrags 
(bis 31. Dezember 2017) 
eine Personalplanung, 
um eventuell auftauchen-
den Schwierigkeiten bereits 
frühzeitig begegnen zu 
können. 

• Schutzklauseln wurden 
definiert, damit kein Dreh-
türeffekt durch Neueinstel-
lungen Befristeter entste-
hen kann, sondern bereits 
befristete in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse umge-
wandelt werden. 

• Im Zuge der Einführung des 
Ergänzungstarifvertrags 
beharrte die Arbeitgeber-
seite leider darauf, dass die 
Verträge von 17 Befristeten 
auslaufen. Im Gegenzug 
konnte erreicht werden, 
dass vier Kollegen mit lang - 
jäh riger Zeiss-Historie und 
17 Jungfacharbeiter un be-
fris tet übernommen wer-
den. 

• Wichtiges Ziel der Tarif-
parteien ist, die befriste-
ten Arbeitsverhältnisse in 
unbefristete Arbeitsver-
hältnisse zu überführen.

Wenn ein Produkt noch nicht ganz serienreif ist, können Arbeitsplätze dra-
matisch in Gefahr kommen, wenn die Beteiligten nicht beherzt reagieren – 
wie in diesem Fall die IG Metall, die mit der Geschäftsführung der CARL ZEISS 
SMT einen wichtigen Ergänzungstarifvertrag ausgehandelt hat. Damit das 
Unternehmen auch in Zukunft eine Spitzenposition auf dem Weltmarkt der 
Maschinen für integrierte Schaltkreise innehat, entwickeln die SMT-Fachleute 
mit Hochdruck die sogenannte EUV-Technologie. Wenn die Serienproduktion 
beginnt, müssen qualifizierte Fachleute bereitstehen – bei SMT ist die Beleg-
schaft bereit und soll es bleiben.

Die Carl Zeiss SMT 
GmbH stellt  
Optiken zur fehler-
freien Strukturie-

rung von Mikrochips 
her.

(Abbildung: Carl Zeiss SMT GmbH)



Für diejenigen, deren gesetzliche Be-
fristung von 24 Monaten zum Beispiel 
Ende Mai 2014 abläuft, wird jetzt zum 
1. Juni 2014 ein weiterer, auf ein Jahr 
befristeter Arbeitsvertrag angeboten. 
Läuft dieser zum 31. Mai 2015 aus, 
dann wird die Befristung erneuert bis 
31. Mai 2016. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt muss die Entscheidung ge-
troffen sein, ob das befristete in ein 
unbefristetes Arbeitsverhätnis gewan-
delt wird. 

Die soziale Auslauffrist während des 
Verlängerungszeitraums greift dann, 
wenn der Aufsichtsrat wider Erwar-
ten beschließen würde, dass aus wirt-
schaftlichen Gründen keine Verlän-
gerungen mehr angezeigt sind. Sollte 
dieser Fall zum Beispiel zum 31. März 
2015 eintreten und mitgeteilt werden, 
dann würde in unserem Beispielfall der 
Befristete Vertrag nicht zum 31. Mai 

sondern zum 30. Juni 2015 auslau-

fen. Träte dieser Fall beispielsweise 

am 30. Juni 2015 ein, dann wäre das 

befristete Arbeitsverhältnis bereits um 

ein Jahr bis zum 31. Mai 2016 abge-

schlossen, die soziale Auslauffrist blie-

be gewahrt, aber das Arbeitsverhältnis 

würde am 31. Mai 2016 auslaufen. 

Am anderen Ende der Befristungskas-

kade gilt die gleiche Logik. Nehmen 

wir beispielsweise Befristungen, die 

zum 31. Januar 2015 auslaufen wür-

den. Auch in diesem Fall wird nach 

Ergänzungstarifvertrag um ein Jahr be-

fristet verlängert – bis zum 31. Januar 

2016 und dann um ein weiteres Jahr 

bis 31. Januar 2017. Die Perspektive 

der unbefristeten Übernahme besteht 

auch hier – eine hundertprozentiges Si-

cherheit für die Entfristung konnte die 

Geschhäftsführung aber nicht geben. 

Nach harten Verhandlungstagen konnten 
viele Forderungen am 15. Mai verwirk-
licht werden – auch durch die Koope-
rationsbereitschaft der Geschäftsfüh-
rung. Das Verhandlungsergebnis wurde 
unmittelbar in einer Versammlung den 
betroffenen befristet Beschäftigten von 
Dr. Hermann Gerlinger (Geschäftsführer 
CZ SMT), Roland Hamm (IG Metall-Be-
vollmächtigter) und Gerhard Bösner 
(stellvertretender Betriebsratsvorsitzen-
der) vorgestellt. 

Die betriebliche Tarifkommission hat am 
16. Mai dem Verhandlungsergebnis mit 
großer Mehrheit zugestimmt und dem 
Vorstand der IG Metall die Annahme 
empfohlen. Zwischenzeitlich liegt der Er-
gänzungstarifvertrag (ETV) in der ausfor-
mulierten Fassung vor. Die wesentlichen 
Punkte des errungenen Verhandlungser-
gebnisses sind im Kasten auf der Vorder-
seite zusammengefasst.

Dieses Ergebnis zeigt , dass sich eine 
Mitgliedschaft in der  IG Metall lohnt, 
weil sie neben Tariferhöhungen auch 
Arbeitsplätze sichert.

Bei allen  IG Metall-Mitgliedern, insbe-
sondere der Tarifkommission, bedanken 
wir uns herzlich! 
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Wie wirken sich die Verlängerungen  
konkret aus? Zwei Beispiele:


